
 

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Monaten haben wir zusammen mit dem Team der
Fachseminare von Fürstenberg ein neues Fortbildungsangebot
erarbeitet: den FamRZ-Fachanwaltslehrgang Familienrecht. Es ist
bundesweit der einzige Lehrgang, der die Vorteile des
Eigenstudiums mit den Vorzügen von Präsenzseminaren
kombiniert. Das heißt, dass Sie statt 18 Tage nur noch 9 Tage
persönlich anwesend sein müssen. Der Präsenzunterricht umfasst
63 Zeitstunden, in denen Sie sich im Austausch mit Kollegen
intensiv auf die von der FAO vorgeschriebenen

Abschlussklausuren vorbereiten und wertvolle Praxistipps von unseren Referenten
erhalten. Das Selbststudium umfasst 57 Stunden. Dabei eignen Sie sich die
Grundlagen des Rechtsgebietes in freier Zeiteinteilung an - lernen Sie, wann und wo es
Ihnen am liebsten ist. Die Referenten des Lehrgangs stammen aus dem Kreis der
Autoren, Herausgeber und Schriftleiter der FamRZ.

Der erste FamRZ-Fachanwaltslehrgang startet am 17.8.2018. Wir würden uns sehr
freuen, wenn wir Sie in einem unserer Lehrgänge persönlich kennenlernen oder Sie
unseren Fachanwaltslehrgang weiterempfehlen. Alle Informationen haben wir auf
famrz.de/fachanwaltslehrgang zusammengefasst.

Übrigens: Die Kursunterlagen sind für alle Teilnehmer kostenlos. Dazu zählt auch ein
12-monatiges kostenfreies Abonnement von FamRZ-digital.

Was sich in den letzten beiden Wochen im Familienrecht ereignet hat, lesen Sie im
Folgenden.

Veronika Bodensteiner
Online Redakteurin

Sollten Sie mit der Darstellung des Newsletters Probleme haben, klicken Sie bitte hier.

 

Alle zwei Wochen neu: Das Wichtigste aus dem Familienrecht

 

 

 
Neuer Selbststudiums-Artikel in FamRZ 2018, Heft 12!
Erwerben Sie 1 Fortbildungsstunde gemäß § 15 FAO.

  MEHR ERFAHREN  

 
 
 

 
Nachrichtenübersicht:
 

Umsetzung des Gesetzes zur Öffnung der Ehe für alle

https://login.mailingwork.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/6365
https://www.famrz.de/fortbildung/fachanwaltslehrgang.html
https://www.famrz.de/abonnement.html
https://www.famrz.de/fortbildung/selbststudium-15-fao.html


Handreichung zur grenzüberschreitenden Einzelfallarbeit

Durchführungsgesetzgebung zu den europäischen Güterrechtsverordnungen und Regelung
zu ausländischen Privatscheidungen

Kontroverse um Familiennachzug

Gleichgeschlechtliche Ehepartner und EU-Aufenthaltsrecht

Sorgerechtsentzug im einstw. AO-Verfahren

Staatsangehörigkeitsverlust durch Vaterschaftsanfechtung

Aus dem Heft: Kindesunterhalt im Übergang zur Volljährigkeit – Ein Überblick – (FAO-Beitrag!)

 
 

 
Die FamRZ online lesen: Mit FamRZ-digital!

Testen Sie die Zeitschrift 3 Monate zum Nulltarif.
 

 
 

 
Umsetzung des Gesetzes zur Öffnung der Ehe für alle
 

Das Bundesjustizministerium hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur
Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen
gleichen Geschlechts (EheöffnungsbegleitG) vorgelegt. Ziel des Entwurfs ist, die
einheitliche Umsetzung der durch das Gesetz zur Einführung des Rechts auf
Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts (Eheöffnungsgesetz) ermöglichten
Umwandlung von Lebenspartnerschaften in Ehen zu gewährleisten, Unklarheiten zu
beseitigen und nicht mehr erforderliche Regelungen aufzuheben.
mehr
 
Handreichung zur grenzüberschreitenden Einzelfallarbeit
 

Jugendämter und Gerichte sind zunehmend mit grenzüberschreitenden
Fragestellungen, wie Kinderschutz, Kindesentführungen, Unterbringungen im Ausland
und migrationsspezifischen Fragestellungen konfrontiert. Um Fachkräfte der
Jugendhilfe vor Ort zu unterstützen, hat der Deutsche Verein für öffentliche und private
Fürsorge e.V. eine Handreichung vorgelegt.
mehr
 
Durchführungsgesetzgebung zu den europäischen Güterrechtsverordnungen und
Regelung zu ausländischen Privatscheidungen
 

Ab 29.1.2019 werden die europäischen Güterrechtsverordnungen anwendbar sein. Das
Bundesjustizministerium hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zum
Internationalen Güterrecht und zur Änderung von Vorschriften des Internationalen
Privatrechts vorgelegt. Unter anderem möchte das BMJV damit die Lücke, die der EuGH
mit seiner Sahyouni-Entscheidung in der Rom III-Verordnung hinterlassen hat,
schließen.
mehr
 
Kontroverse um Familiennachzug

https://www.famrz.de/abonnement.html
https://www.famrz.de/gesetzgebung/umsetzung-des-gesetzes-zur-%C3%B6ffnung-der-ehe-f%C3%BCr-alle.html
https://www.famrz.de/pressemitteilungen/handreichung-zur-grenz%C3%BCberschreitenden-einzelfallarbeit.html
https://www.famrz.de/gesetzgebung/durchf%C3%BChrungsgesetzgebung-zu-den-europ%C3%A4ischen-g%C3%BCterrechtsverordnungen-und-regelung-zu-ausl%C3%A4ndischen-privatscheidungen.html


 

Die künftige Regelung des Familiennachzugs zu subsidiär schutzberechtigten
Ausländern in Deutschland sorgt unter Sachverständigen für Kontroversen. Dies wurde
am 11.6.2018 bei einer Anhörung des Ausschusses für Inneres und Heimat zu je einem
entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung sowie der FDP-Fraktion und der
Fraktion Die Linke deutlich.
mehr
 
Gleichgeschlechtliche Ehepartner und EU-Aufenthaltsrecht
 

Der Begriff „Ehegatte“ im Sinne der unionsrechtlichen Bestimmungen über die
Aufenthaltsfreiheit von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen umfasst auch
Ehegatten gleichen Geschlechts. Dies hat der EuGH am 5.6.2018 in der Rs. C-673/16
(Coman u. a.) entschieden.
mehr
 
Sorgerechtsentzug im einstw. AO-Verfahren
 

Lesen Sie auf famrz.de die Leitsätze zum BVerfG-Beschluss v. 23.4.2018 – 1 BvR
383/18. Die Entscheidung im Volltext erscheint in FamRZ 2018, Heft 14, m. Anm.
Socha.
mehr
 
Staatsangehörigkeitsverlust durch Vaterschaftsanfechtung
 

Lesen Sie auf famrz.de die Leitsätze zum BVerwG-Urteil v. 19.4.2018 – 1 C 1.17. Die
Entscheidung im Volltext erscheint in FamRZ 2018, Heft 15.
mehr
 
Aus dem Heft: Kindesunterhalt im Übergang zur Volljährigkeit – Ein Überblick –
(FAO-Beitrag!)
 

Mit Eintritt der Volljährigkeit eines Kindes endet die elterliche Sorge seiner Eltern. Sie
sind dem Kind auch dann nicht mehr zur Betreuung verpflichtet, wenn es in ihrem
Haushalt lebt. Mithin können sie ihre Verpflichtung, zum Unterhalt des Kindes
beizutragen, nicht mehr durch Betreuung erfüllen; sie haben also dem Kind
grundsätzlich Unterhalt in Geld zu leisten. Was sich in Zusammenhang mit dem
Kindesunterhalt ändert, wenn das Kind volljährig wird, stellt Maurer in seinem Artikel
dar.
mehr
 
 

 Vollständiges Online-Inhaltsverzeichnis des aktuellen Hefts ansehen  
 
 

 

https://www.famrz.de/gesetzgebung/kontroverse-um-familiennachzug.html
https://www.famrz.de/pressemitteilungen/gleichgeschlechtliche-ehepartner-und-eu-aufenthaltsrecht.html
https://www.famrz.de/entscheidungen/sorgerechtsentzug-im-einstw-ao-verfahren.html
https://www.famrz.de/entscheidungen/staatsangeh%C3%B6rigkeitsverlust-durch-vaterschaftsanfechtung.html
https://www.famrz.de/redaktionsmeldungen/neuer-selbststudiums-artikel-in-famrz-2018-heft-12.html
https://www.famrz.de/die-famrz/aktuelles-heft.html
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